
§ 5 b Restmüll aus anderen Herkunftsbereichen 
(1) Für die Sammlung von Restmüll aus anderen Herkunftsbereichen werden zugelassen: 

1. 80-Liter Abfallbehälter 
2.120-Liter Abfallbehälter 
3. 240-Liter Abfallbehälter 
4. Abfallcontainer nach Betriebsordnung der ERS 
5. Unterflurcontainer nach Betriebsordnung der ERS 

(2) Für andere Herkunftsbereiche, die über Abfallbehälter entsorgen, wird der Behälterbedarf für 
Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von branchenspezifischen Kennzahlen ermittelt. 
Die Kennzahlen werden wie folgt bestimmt: 

Branche Einheit Kennzahl/ 
Liter je Woche 

a. Speise- und Schankwirtschaften wie z. B. 
Restaurants, Fastfoodketten, Imbisse, Cafes, 
Großkantinen, Kneipen, Kioske, Eisbuden, 
Catering-/Partyservices, Kinos 

Beschäftigter 36 

b. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen 
sowie Vergleichbare 

Schüler/Student/Kind 1 

c. Lebensmittel Groß- und Einzeihandel Beschäftigter 6 
d. Sonstiger Einzel - und Großhandel wie z. B. Beschäftigter 5 

Schmuck, Textilwaren, Möbel, Buchhandel, 
Warenhäuser, Elektrohandel, Kfz-Handel, 
Spielwaren, Baumärkte, Apotheken, Tabakwaren, 
Optiker, Schuhläden 

Beschäftigter 5 

e. Industrie, Handwerk und sonstige Gewerbe wie 
z. B. Produktionsbetriebe, Tischlereien, 
Installateure, Friseure, Floristen, Tankstellen, 
KfzrWerkstätten, Garten-/Landschaftsbau-Betriebe, 
Nagelstudios, Reinigungsfirmen, Speditionen, 
Busbetriebe, Taxiunternehmen, Schifffahrts
gesellschaften, Rettungsdienste, Energieversorger, 
Friedhöfe, Landwirtschafts- und Zucht
betriebe 

Beschäftigter 5 

f. Beherbergungsbetriebe wie z. B. Hotels, 
Pensionen, Jugendherbergen, Kurheime, 
Campingplätze mit überwiegendem Anteil an 
Dauercampern 

Bett/Stellplatz 4 

g. Krankenhäuser und Heime wie z. B. Pflege-, 
Kinder- und Altenheime 

Bett 16 

h. Verwaltungen und Vergleichbare wie z. B. 
Banken, Praxen, Versicherungen, 
Kanzleien, Makler, Unternehmensberater, 
Partnervermittlungen, Steuerberater, 
Sachverständige, Pfarrämter, Kirchen, Verbände, 
Vereine, Freiberufler, Architekten 

Beschäftigter 3 

(3) Für die Branchen, für die die Aufzählung unter Absatz 2 keine Regelung enthält, wird das 
Mindestbehältervolumen im Einzelfall durch den Rhein-Sieg-Kreis auf Grundlage des tatsäch
lichen Bedarfs festgesetzt. 

(4) Beschäftigte sind alle in einem Betrieb Tätigen (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende 
Familienangehörige, Auszubildende, Zeitarbeitskräfte). Beschäftige, die weniger als die bran
chenübliche Arbeitszeit (mindestens 8 Stunden/Tag) beschäftigt sind, werden bei der Veran
lagung in Vollzeitstunden umgerechnet. Ergibt die Summe der Teilzeitbeschäftigten keine ganze 
Zahl, so wird diese auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Mitarbeiter,, welche sich 
überwiegend nicht auf dem Firmengelände/in dem Bürogebäude aufhalten (z. B. Monteure, 
Außendienstmitarbeiter und Vergleichbare) und die über keinen eigenen Arbeitsplatz verfügen, 
können anteilig berechnet werden. Zugrunde gelegt wird mindestens 1 Stunde pro Beschäftigtem 
und Tag. 

(5) Der Anschluss- und Benutzungspflichtige hat dem Rhein-Sieg-Kreis zur Ermittlung der 
Kennzahlen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ansonsten ist der Rhein-S|eg-Kreis 
berechtigt, die Zahl der Einheiten gemäß Absatz 2 zu schätzen. 

(6) Die Festlegung des Mindestbehältervolumens unter Zugrundelegung der branchenspezifischen 
Kennzahlen wird sukzessive eingeführt. Bis dahin gilt für die Veranlagung von anderen 
Herkunftsbereichen § 5 a Absatz 2. 

(7) Die Abfuhr über Gewerbecontainer ist durch die Betriebsordnung der ERS geregelt. 




